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Von: Sünder, Dieter
Gesendet: Donnerstag, 22. Oktober 2015 11:46
An: Meyer, Kenneth; Buller, Elke
Betreff: WG: Verfahren in Insolvenzfällen

E-Mail als Anlage zu Pkt. 8

Mit freundlichen Grüßen

Dieter Sünder

Von: Reher, Sylvia 
Gesendet: Donnerstag, 22. Oktober 2015 11:41
An: Sünder, Dieter
Cc: Riegel, Christiane
Betreff: Verfahren in Insolvenzfällen

Hallo, Herr Sünder,
 
für die Abarbeitung der Insolvenzverfahren gibt es keine Prozessbeschreibung.
 
Der Ablauf der Verfahren ist in der Insolvenzordnung genau geregelt.
Alleiniger Herr des Verfahrens ist der Insolvenzverwalter. Ein Versuch, die vorrangige Befriedigung der städtischen Forderungen
zu erreichen, geht gar nicht; das wäre eine Benachteiligung der übrigen Gläubiger und damit anfechtbar.
 
Für Forderungen der Hansestadt Lübeck ist gem. Ziff. 5 der Dienstanweisung über Stundung, Verzug, Niederschlagung, Erlass
und Freistellung die Stadtkasse, also jetzt Buchhaltung und Finanzen, für die Koordinierung und Abgabe der
Gläubigererklärungen zuständig.
Manchmal ist es erforderlich, dass wir an Gläubigerversammlungen teilnehmen (das kommt allerdings selten vor). Dann wird
unser Verhalten vorher mit dem Gläubigerbereich abgesprochen. Wenn Erklärungen gem. Ziff. 5.1.2 abzugeben sind, wird
vorher die Zustimmung gemäß der Zuständigkeiten nach Ziff. 4.3 eingeholt.
 
In schwierigen Fällen setzen wir uns mit dem Bereich Recht in Verbindung.
 
MfG  

Sylvia Reher
1.210 - Buchhaltung & Finanzen
Vollstreckungsbehörde
Hafenstr. 1 b
23568 Lübeck

Tel. 122-2150

eMail persönlich sylvia.reher@luebeck.de
eMail funktional: vollstreckungsbehoerde@luebeck.de
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Von: Sünder, Dieter 
Gesendet: Freitag, 23. Oktober 2015 11:52 
An: Meyer, Kenneth; Buller, Elke; Loermann, Harald 
Cc: Sieburg, Dirk; Bahr, Oliver 
Betreff: WG: RPAusschuss 
 
zu TOP 8 der Ausschusssitzung am 15.10.2015 
 
______________________________________________  
Von:  Neitzke, Angela   
Gesendet: Freitag, 23. Oktober 2015 11:37 
An: Sünder, Dieter; Möller, Bernd 
Cc: FB - LEITUNG FB3 
Betreff: AW: RPAusschuss 
 
Hallo Herr Sünder,  
 
vielen Dank für die Übersendung des Protokollauszugs. Der genannte Bericht kann tatsächlich nur der 
vom November 2013 sein, danach gab es vom FB 3 keine Berichte oder Vorlagen zu dem Thema mehr. 
Er steht in Allris unter VO/2013/01078 (zuerst unter 01018, es gab dann aber noch Ergänzungen (nur!) in 
der Anlage). Dieser Bericht kann wie vom Ausschuss gewünscht natürlich dem Protokoll beigefügt 
werden. Die darin genannten Einsparungen sind dem Grunde nach weiterhin aktuell, auch wenn die 
konkreten Zahlen nach 2 Jahren von der damaligen Kalkulation etwas abweichen sollten. Die Sachkosten 
wie z. B. Miete, Nebenkosten, Leitungsentgelte fallen tatsächlich nicht mehr an, bei den Personalkosten 
sind die Einsparungen teilweise umgesetzt und werden sich im übrigen - wie schon im Bericht geschildert 
- erst nach und nach ergeben, weil es keine zwangsweise Versetzung oder Herabstufung geben soll. Wir 
nutzen aber die natürliche Fluktuation. 
 
Aktuelle Zahlen haben wir wie vorhin telefonisch näher erläutert zzt. noch nicht. Die Abrechung ist in 
Arbeit und wird mit dem RPA und der Kondi-Stelle voraussichtlich Anfang 2016 gemeinschaftlich 
besprochen werden, wobei sicher auch neue Entwicklungen wie Auswirkungen des neuen Melderechts 
und der Flüchtlingsströme mit einbezogen werden. Danach erfolgt die Prüfung und Feststellung des 
Ergebnisses.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
angela neitzke 
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► Nr.  VO/2013/01078
öffentlich

Lübeck, 13.11.2013
Bericht 

Bereiche:
3.322 - Melde- und Gewerbeangelegenheiten

Bearbeitung: Britta Blank (E-Mail: britta.blank@luebeck.de Telefon: 122-3285 + 7520)

Anpassung der Organisationsstruktur der Stadtteilbüros als Beitrag 
zur Umsetzung des Haushaltskonsolidierungskonzepts 2012-2018
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

19.11.2013 Ausschuss für Umwelt, Sicherheit und 
Ordnung

Öffentlich zur Kenntnisnahme

28.11.2013 Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck Öffentlich zur Kenntnisnahme

Anlass:
Haushaltskonsolidierung

 
Verfahren:

Beteiligte Bereiche/Projektgruppen: 2.500-Soziale Sicherung
5.660-Stadtgrün und Verkehr

Ergebnis: Stellungnahmen wurden eingearbeitet
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Ja
gem. § 47 f GO ist erfolgt: x Nein
Begründung: Die speziellen Belange von Kindern und 

Jugendlichen werden nicht berührt.

Die Maßnahme ist: x neu
x freiwillig

vorgeschrieben durch:  

Finanzielle Auswirkungen: x Ja 

 
Bericht:

Im Rahmen der für die Hansestadt Lübeck dringend erforderlichen 
Haushaltskonsolidierungs-maßnahmen sind die Stadtteilbüros seit Jahren in der 
Diskussion. Die Verwaltung hat infolge von Haushaltsbegleitbeschlüssen, Vorgaben der 
Kommunalaufsicht und der politischen Gremien der Hansestadt Lübeck diverse Berichte 
zur Vorhaltung der 6 Stadtteilbüros gefertigt (siehe Anlage).
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Alle umfangreichen Prüfungen des Fachbereichs Umwelt, Sicherheit und Ordnung zur 
Ermöglichung von Einsparungen bei gleichzeitiger Beibehaltung der Stadtteilbüros 
haben ergeben, dass wirksame Haushaltskonsolidierungsbeiträge nur bei der 
Verdichtung von Dienstleistungen an weniger Standorten zu erzielen sind. Ein Vorhalten 
des Leistungsangebots an anderen dezentralen Standorten brächte keinen Vorteil, denn 
andere Räumlichkeiten der Hansestadt Lübeck erfüllen die vorhandenen 
Mindeststandards zurzeit nicht, sondern müssten aufwändig hergerichtet werden. Die 
damit verbundenen Kosten sind nicht kalkulierbar. Private Räumlichkeiten müssten 
ebenfalls angemietet und außerdem umgebaut werden, so dass sich keine Einsparung 
gegenüber der derzeitigen Situation ergibt. Daher wäre die Verlagerung von 
Stadtteilbüros in andere Räume keine Option, die zur Haushaltskonsolidierung beitragen 
würde. Mobile Lösungen scheitern schon an der vorzuhaltenden Hardware zur 
Sachbearbeitung; das hat auch die Bürgerschaft bereits 2011 so gesehen und durch 
Aufhebung des Beschlusses zur Einrichtung eines mobilen Stadtteilbüros entsprechend 
gehandelt. 

Gegenwärtig verfügen die 6 Stadtteilbüros über 34 Vollzeitplanstellen. 2012 ist aus 
personalwirtschaftlichen Gründen vorübergehend eine Vollzeitplanstelle 
dazugekommen, die künftig wieder eingespart werden wird, so dass, wie seit 2009 
unverändert, 33 Vollzeitplanstellen vorhanden sein werden. Bedingt durch Elternzeit, 
Altersteilzeit, Arbeitsplatzwechsel und Freistellung aus arbeitsrechtlichen Gründen in 
2013 fehlen zurzeit 6 Beschäftigte in Voll- und Teilzeit, das entspricht rechnerisch 4 
Vollzeitplanstellen.

Abb. 1a - Aufgabenspektrum
Strukturdaten Ergebnis Ergebnis Ansatz Ansatz
  2011 2012* 2013 2014
Meldevorgänge 51.931 51.439 55.000 55.000

Personalausweise 24.348 21.765 25.000 21.500

vorläufige Personalausweise 2.742 2.718 2.000 2.000

Reisepässe 6.994 6.740 5.400 5.400

vorläufige Reisepässe 188 205 200 200

Kinderreisepässe 1.605 2.063 1.500 1.500

Private Kfz-Zulassungen 34.477 36.567 37.000 37.000

Lübeckpässe 2.902 2.544 3.300 3.300

Seniorenfreizeitpässe 980 649 700 700

Bewohnerparkausweise 220 385 300 300

         *Anmerkung: Die Zahlen für 2012 weichen geringfügig von den im Produktbuch veröffentlichten Zahlen ab.

Die Strukturdaten für das Jahr 2012 lassen sich wie folgt und soweit technisch möglich den 
einzelnen Stadtteilbüros zuordnen.

Abb. 1b
Stadtteilbüro RP vorl. RP KRP PA vorl. PA Kfz.-Zul. Lübeck-Pass
Innenstadt 2384 75 625 6054 704 2705 436
St. Lorenz 1611 45 504 5637 723 13801 633
St. Gertrud 1316 42 456 4805 599 8067 509
Moisling 622 22 241 2207 358 6084 742
Kücknitz 469 17 194 2038 253 5208 213
Travemünde 338 4 43 1024 81 702 11
Gesamt 6740 205 2063 21765 2718 36567 2544

4 von 12 in Zusammenstellung



Seite: 3/8

Die Stadtteilbüros nehmen eine Vielzahl von Aufgaben im Rahmen des Melde-, Pass- 
und Ausweisrechts sowie diverse Serviceleistungen für andere Fachbereiche wahr. Zu 
den Hauptaufgaben gehören auch die privaten Kfz-Zulassungen. Die Kfz-
Angelegenheiten in den Stadtteilbüros werden von rechnerisch insgesamt 8 
Vollzeitbeschäftigten wahrgenommen.

Die Kfz-Zulassungsstelle im Meesenring nimmt Zulassungen aller Art für Händler, 
Zulassungsdienste usw. vor (einschl. Telefonservice). Zusätzlich erfolgt dort das 
komplette Backofficegeschäft, auch für die privaten Kfz-Zulassungsangelegenheiten aus 
den Stadtteilbüros (Ablage, Postbearbeitung, Vorführung von Kraftfahrzeugen und 
Motorrädern usw). Für die Kfz-Angelegenheiten in der Zulassungsstelle stehen 
rechnerisch 8,5 Vollzeitplanstellen zur Verfügung.

Die Ausgabe von Lübeckpässen und der Verkauf von Senioren- und Freizeitpässen 
sowie Bewohnerparkausweisen werden als Serviceleistung für andere Fachbereiche in 
den Stadtteilbüros angeboten. Die Leistungen werden wie bisher auch weiterhin von 
den übrigen zuständigen Stellen vorgehalten. Hier soll keine Änderung erfolgen. Es ist 
aber damit zu rechnen, dass sich die Besucherzahlen im Verwaltungszentrum 
Mühlentor erhöhen werden. Auf eine detaillierte Kalkulation des dafür erforderlichen 
Personals wurde verzichtet, weil sich bei diesen Aufgaben keine Synergien ergeben, 
denn bei einer Rückverlagerung wäre das benötigte und vorhandene Personal lediglich 
in anderen Bereichen einzusetzen. 

Abb. 2 – Ausfallzeiten durch Krankheit in den Stadtteilbüros gem. Auskunft POS
               (vollkräftebereinigt in Prozent, bezogen auf die besetzten Stellen)

                                
                              

Die Krankenstände innerhalb der Stadtteilbüros liegen aktuell mit etwa 7% im Vergleich 
zur gesamtstädtischen Krankheitsquote (8,7 % gem. Personalbericht 2013) geringfügig 
unter dem Durchschnitt. 

Ein Herunterbrechen dieser Zahlen auf die einzelnen Stadtteilbüros wäre nicht 
aussagekräftig, weil immer eine bestmögliche Versorgung aller Stadtteilbüros mit dem 
verfügbaren Personal sichergestellt wird und demzufolge die Beschäftigten je nach 
Bedarf in unterschiedlichen Stadtteilbüros eingesetzt werden, um vorübergehende 
Schließungen möglichst zu vermeiden. Das setzt allerdings voraus, dass eine 
Mindestzahl an Beschäftigten zur Verfügung steht. 

In den nächsten 5 Jahren ist aufgrund der Altersstruktur innerhalb der Stadtteilbüros mit 
3 Abgängen zu rechnen. Im Gegensatz zu Altersabgängen ist Fluktuation wegen 
Arbeitsplatzwechsels weder im Voraus kalkulierbar noch steuerbar, weil alle 
Beschäftigten sich auf jede intern ausgeschriebene Planstelle bewerben können. Es 
kann jeweils erst reagiert werden, wenn ein bevorstehender Stellenwechsel bekannt 
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wird. Im Vergleich zu den Vorjahren gab es im Jahr 2013 eine sehr hohe Fluktuation. Im 
Jahr 2011 waren in den Stadtteilbüros insgesamt drei Stellen wegen 
Arbeitsplatzwechsels neu zu besetzen und im Jahr 2012 nur eine. Im laufenden Jahr 
dagegen gab es in den ersten drei Quartalen bereits sechs Besetzungsverfahren. Im 
Hinblick auf diesen deutlichen Anstieg werden gegenwärtig die Planstellen sehr zügig 
wiederbesetzt. 

Vom Freiwerden einer Planstelle bis zum Abschluss des Wiederbesetzungsverfahrens 
vergehen im günstigsten Fall 3 Monate. Bis eine neue Kraft sich das komplette sehr 
breitgefächerte Fachwissen so angeeignet hat, dass sie alleinverantwortlich eingesetzt 
werden kann, vergehen weitere 6 Monate, so dass bei Ausscheiden einer Kraft 
mindestens neun Monate lang kein ausreichender Ersatz zur Verfügung steht. Die 
bestehende Personalsituation kann daher zurzeit nur durch vorübergehende Schließung 
eines Stadtteilbüros aufgefangen werden. 

Die Gründe, aus denen sich Beschäftigte wegbewerben, sind sehr vielfältig und kaum 
beeinflussbar. Andererseits wäre aber wegen der desolaten Haushaltslage ein 
Stellenüberhang für Springkräfte nicht finanzierbar, vielmehr sind weitere 
Einsparungsbemühungen unerlässlich. Um den Sparzwängen gerecht zu werden und 
trotzdem künftig wieder ein verlässliches Angebot für die durch unvorhersehbare 
vorübergehende Schließungen oft irritierten Einwohnerinnen und Einwohner vorhalten 
zu können, hat die Verwaltung die nachfolgend aufgeführten Lösungsmöglichkeiten 
untersucht.

Variante A: 1 Standort für Meldestelle (Innenstadt) 
1 Standort für Zulassungsstelle (Meesenring)
Rückführung aller Zulassungsangelegenheiten
Einsparpotenzial ca. 416 T€/a

Bei dieser Variante nimmt die Zulassungsstelle am Meesenring vollständig alle 
gewerblichen und privaten Zulassungen wahr. Alle anderen bisherigen Aufgaben 
einschließlich der Serviceleistungen, die die Stadtteilbüros für andere Fachbereiche 
anbieten, werden zentral in der Dr.-Julius-Leber-Str. erledigt.                
    
Diese Option hätte folgende Vorteile:

 Verlässliche Servicezeiten an den verbleibenden Standorten
 Nutzung vorhandener Raumreserven in der Zulassungsstelle möglich
 Fachwissen und Entscheidungen an einem Ort, Rücksprachen mit „Fachstelle“  

entfallen
 Einrichtung von Schnell- und Informationsschalter in der Zulassungsstelle 

möglich
 Aufteilung in Front- und Backoffice-Tätigkeiten in der Meldestelle möglich
 Reduzierung von Störungen durch Telefonate und Nebenverrichtungen im 

Kundenkontakt 
 Erzielung zusätzlicher Einnahmen durch Vermarktung/Vermietung der 

freiwerdenden
Räumlichkeiten in Moisling, St. Lorenz und Travemünde. 

Folgende Nachteile wären zu berücksichtigen:

 Längere Wege für Bürgerinnen und Bürger
 Verbot der Zufahrt zur Dr.-Julius-Leber-Str. mit Fahrzeugen (verkehrsberuhigte 

Altstadt)
 Fehlen von Parkplätzen in unmittelbarer Nähe
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 Umzug des Personals aus den Stadtteilbüros in die vorhandenen Räume in der 
Innenstadt bzw. im Meesenring.

Rechnerisch 8 Vollzeitstellen, die die Stadtteilbüros für die Bearbeitung des Frontoffice-
Geschäfts der privaten Zulassungen benötigen, können dort eingespart werden. Da 
auch telefonische Nachfragen bei der Zulassungsstelle sowie zusätzliche Schulungen, 
wechselseitiger Versand von Material, Post, Akten usw. entfallen, reduziert sich der 
Mehrbedarf in der Zulassungsstelle auf 5 dieser 8 Vollzeitstellen, die aus den 
Stadtteilbüros an die Kfz-Zulassungsstelle verlegt werden. 3 Planstellen können 
eingespart werden. Durch Nutzung der bereits aufgeführten Synergieeffekte, die sich 
zum Teil auch auf die in der Meldestelle verbleibenden Tätigkeiten auswirken, ist hier 
die Einsparung einer weiteren Planstelle möglich. 

So können insgesamt 4 Vollzeitstellen eingespart werden. Zusätzliche 
Personalkosteneinsparungen ergeben sich durch künftige Neubewertung von Stellen. 
Zu erwarten ist eine Herabstufung von EG 8-Stellen nach EG 6 bedingt durch 
veränderte Aufgabenstellungen. Diese personalwirtschaftlichen Maßnahmen sollen 
sukzessive durch Nutzung der Fluktuation greifen. Die damit verbundenen 
Einsparungen werden in voller Höhe daher erst bei vollständiger Umsetzung erzielt. 
Kündigungen oder Herabgruppierungen der Beschäftigten sind nicht vorgesehen. 

Bei dieser Variante würde sich das jährliche Einsparvolumen auf 416 T€ (Abb. 3 und 4) 
belaufen. Die zusätzlich zu erzielenden Mieteinnahmen oder Verkaufserlöse für die 
städtischen Räumlichkeiten in Travemünde, Moisling und St. Lorenz sind in dieser 
Kalkulation nicht enthalten.

Abb. 3 - Kostenübersicht

* angeschlossen an die Leitungen der Fackenburger Allee 27
             **  nur bei Aufgabe aller 4 Stadtteilbüros (K, M, G und T) ist dieser WLAN-Knoten entbehrlich. 

Abb. 4 – Finanzielle Auswirkungen
€ jährlich

4 Planstellen EG 8 197.923,36
Differenz EG 8 zu EG 6 28.000,--
Betriebskosten 5 Stadtteilbüros 190.549,86

Gesamteinsparvolumen 416.473,22

Stadtteilbüros
Nebenkosten

€ jährlich
Miete

€ jährlich
Leitungskosten

€ jährlich
Summe Summe

Betriebskosten

Stadtteilbüro St. Gertrud 22.084,57 30.490,29 3.905,58    56.480,44
Stadtteilbüro St. Lorenz 20.892,80 Städtisch Keine*    20.892,80
Stadtteilbüro Kücknitz 14.022,91 22.820,31 14.294,28    51.137,50
Stadtteilbüro Moisling 8.525,92 Städtisch 14.294,28    22.820,20
Stadtteilbüro Travemünde 19.248,34 Städtisch 4.548,18    23.796,52
Gesamtkosten 84.774,54 53.310,60 37.042,32 175.127,46
W-LAN-Knoten für die StB 
K, M, G und T      15.422.40**

Einsparvolumen 190.549,86
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Variante B: 2 Standorte für Meldestelle (Innenstadt und Fackenburger Allee)
1 Standort für Zulassungsstelle (Meesenring)
Rückführung aller Zulassungsangelegenheiten
Einsparpotenzial ca. 395 T€/a

Die Zulassungsstelle am Meesenring nimmt, wie bei Variante A, vollständig alle 
gewerblichen und privaten Zulassungen komplett wahr. Alle anderen Aufgaben (ebenfalls 
wie Variante A) werden sowohl in der Dr.-Julius-Leber-Str. als auch in der Fackenburger 
Allee erledigt. 

Diese Option hätte die gleichen Vor- und Nachteile wie Variante A, würde aber den 
Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit bieten, zwischen zwei Standorten zu wählen. Das 
Stadtteilbüro Innenstadt liegt zentral, das Stadtteilbüro St. Lorenz liegt in der Nähe von 
Bahnhof und ZOB und ist sowohl mit dem ÖPNV als auch über die Autobahn gut zu 
erreichen. Parkgelegenheiten befinden sich in unmittelbarer Nähe. 

Das  jährliche Einsparvolumen gegenüber Variante A vermindert sich um die 
Betriebskosten des Stadtteilbüros St. Lorenz und reduziert sich auf  ca. 395 T€ (Abb. 3 
und 4). Die Möglichkeit, zusätzlich zu erzielender Mieteinnahmen oder Verkaufserlöse für 
die städtischen Räumlichkeiten in Travemünde und Moisling ergibt sich auch hier. 

Variante C:  2 Standorte für Meldestelle (Innenstadt und Fackenburger Allee) 
1 Standort für Zulassungsstelle (Meesenring)
Keine Änderung der Zuständigkeit für Zulassungsangelegenheiten
Einsparpotenzial ca. 169 T€/a

Die Zulassungsstelle am Meesenring nimmt weiterhin die Kfz-Aufgaben im jetzigen 
Umfang wahr (gewerbliche Kfz-Angelegenheiten, Backoffice-Geschäft usw.). Die 
Meldestelle bearbeitet an den Standorten Dr.-Julius-Leber-Str. und Fackenburger Allee 
weiterhin die Kfz-Angelegenheiten für private Zulassungen und alle anderen Aufgaben im 
bisherigen Umfang.

Diese Option hätte folgende Vorteile: 
 

 Verlässliche Servicezeiten an den verbleibenden Standorten
 Aufteilung in Front- und Backoffice-Tätigkeiten in der Meldestelle möglich
 Reduzierung von Störungen durch Telefonate und Nebenverrichtungen im 

Kundenkontakt in der Meldestelle
 Erzielung zusätzlicher Einnahmen durch Vermarktung/Vermietung der 

freiwerdenden
Räumlichkeiten in Moisling und Travemünde. 

Folgende Nachteile wären zu berücksichtigen:

 Längere Wege für Bürgerinnen und Bürger
 Kosten für Erweiterung der Räumlichkeiten in der Innenstadt und der 

Fackenburger Allee zur Unterbringung weiterer Arbeitsplätze
 Umzug des Personals aus den Stadtteilbüros in die Innenstadt bzw. die 

Fackenburger Allee.
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Die notwendige Erweiterung der Räumlichkeiten in der Fackenburger Allee hat 
Umbaukosten in noch nicht bekannter Höhe zur Folge. Personalkosten können wegen 
fehlender Synergien nicht eingespart werden. Das jährliche Einsparpotential beschränkt 
sich auf die Betriebskosten der Stadtteilbüros St. Gertrud, Kücknitz, Moisling und 
Travemünde, also ca. 169 T€ (Abb. 3). Die Möglichkeit zusätzlich zu erzielender 
Mieteinnahmen oder Verkaufserlöse für die städtischen Räumlichkeiten in Travemünde 
und Moisling ergibt sich auch hier. 

Fazit:

Eine Konzentration der Stadtteilbüros bedeutet unzweifelhaft eine 
Serviceeinschränkung, insbesondere für ältere Menschen und Menschen mit 
Behinderungen ist eine solche Umstellung sicher spürbar. Allerdings ist das persönliche 
Aufsuchen der Standorte meist nur im Abstand von mehreren Jahren erforderlich, so 
dass sich die Belastung im Einzelfall in engen Grenzen hält. In Anbetracht der desolaten 
Haushaltslage der Hansestadt Lübeck ist die Bereitschaft der Einwohnerinnen und 
Einwohner, diese Einschränkung zu akzeptieren und damit einen Beitrag zu der damit 
verbundenen erheblichen Kostensenkung zu leisten, nicht zu unterschätzen. Auch im 
Internet-Bürgerforum „Sparen für die Zukunft“ im Jahre 2012 haben viele Beteiligte mit 
Verständnis auf eine mögliche Zentralisierung der Leistungen der Stadtteilbüros reagiert 
oder diese sogar vorgeschlagen.

Zukünftig wird durch die Ausweitung der elektronischen Angebote das persönliche 
Erscheinen in Melde- oder Zulassungsstelle seltener erforderlich werden. Einfache 
Melderegisterauskünfte können bereits seit einigen Jahren über das Internet direkt 
beantragt werden. Darüber hinaus plant das Bundesamt für Justiz die Einführung der 
elektronischen Beantragung von Führungszeugnissen für Inhaber eines neuen 
Personalausweises mit eingeschalteter eID-Funktion ab September 2014. Im Rahmen 
der Kfz-Zulassung soll ab 01.01.2015 die Abmeldung eines nach dem 01.01.2015 
zugelassenen Fahrzeuges für diese Personen per Internet möglich sein. Andere 
zukünftige Maßnahmen der Online-Nutzung sind u. a. auch abhängig von der 
Weiterentwicklung der Fachverfahren OK.EWO (Einwohnersoftware) und OK.Vorfahrt 
(Kfz-Software). Diese Entwicklung wird sich fortsetzen. 

Unter Berücksichtigung der Vor- und Nachteile und der möglichen Einsparungen zieht 
die Verwaltung im Sinne der Verbindung von Konsolidierungsanstrengungen und 
kontinuierlicher Vorhaltung ihres Services die Umsetzung der Variante B vor, weil 
dadurch die Sparvorgaben  realisiert und die begrenzt vorhandenen Ressourcen unter 
Nutzung von Synergieeffekten am wirtschaftlichsten eingesetzt werden können ohne die 
Bürgerinnen und Bürger in unzumutbarer Weise zu belasten.
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Senator/in Bernd Möller
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Anlage
Berichte und Beschlussvorlagen zu den Stadtteilbüros

Datum TOP Drs. Nr. Art Anlass / Inhalt Ergebnis
29.03.2007 4.8    556 Antrag der Fraktion FDP Prüfauftrag; 

Ist die Vorgabe „Kostenneutralität“ für die 
Errichtung von Stadtteilbüros nach wie vor 
gegeben?

Mehrheitliche Ablehnung

11.10.2007 4.12 869 Antrag der Fraktion FDP Berichtsauftrag zum Umfang der 
Serviceleistungen; 
Welche Einsparungen wären möglich bei 
Zusammenlegung Stadtteilbüro Kücknitz 
und Travemünde oder personeller Kürzung 
in Travemünde?

Mehrheitliche Annahme 
(Abschließende Beratung im 
Ausschuss für Sicherheit und 
Ordnung und Polizeibeirat)

26.02.2009 12.5 647 Antrag der Fraktionen 
SPD/Bündnis90/
Die Grünen/BfL

Prüfaufträge zur Haushaltskonsolidierung; 
Die Standorte der Stadtteilbüros sind 
stadtweit u. a. auf Ortslage, Beibehaltung 
eines dezentralen Bürgerservices und 
mögliche Zusammenlegungen hin zu 
überprüfen.

Mehrheitliche Annahme 

869 Bericht Prüfaufträge für 
Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen
hier: Zusammenlegung von Stadtteilbüros

Kenntnisnahme16.07.2009 8.1

893 Antrag der Fraktion CDU Prüfaufträge zur Haushaltskonsolidierung; 
Auftrag zur Beibehaltung der Stadtteilbüros 
an allen Standtorten 

Mehrheitliche Ablehnung 

4.12 931 Antrag der Fraktion CDU Alle Stadtteilbüros in Lübeck sollen erhalten 
bleiben.

Mehrheitliche Ablehnung 24.09.2009

13.1 940.2 Vorlage Zusammenlegung StB Kücknitz und 
Travemünde
Empfehlung Fachausschuss:
Die StB Kücknitz und Travemünde bleiben 
erhalten. Die Servicezeiten werden zum 
01.01.2010 dem Bedarf angepasst

Einstimmige Annahme in der 
Fassung der Empfehlung des 
Ausschusses für Sicherheit und 
Ordnung vom 7.9.2009
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29.09.2011 6.1 282 Empfehlung vom Ausschuss 
für Sicherheit und Ordnung

Aufhebung des Beschlusses aus 2004 zur 
Einrichtung eines mobilen Stadtteilbüros

Einstimmige Annahme

23.02.2012 12.1 599.2 Haushaltsbegleitbeschluss Nr.5/ Angebotsüberprüfung in den 
Stadtteilbüros zwecks Kostenreduzierung

Mehrheitliche Annahme 

777 Bericht Zusammenlegung der StB Kücknitz + 
Travemünde im Rahmen der Haushalts-
konsolidierungsmaßnahmen

Kenntnisnahme als Zwischenbericht

816 Antrag der Fraktion 
DIE LINKE 

StB Kücknitz und Travemünde werden nicht 
zusammengelegt

Vertagung bis zum Vorliegen eines 
weiteren Berichts zu dem Thema

817 Antrag der Fraktion 
Bündnis90/Die Grünen 

Verschiedene Prüfaufträge, z. B. 
Verdichtung von StB, Zentralisierung von 
Dienstleistungen, Kooperation mit anderen 
Stellen

Mehrheitliche Annahme

823 Antrag der Fraktion FUL
 

Aufschlüsselung Einsparsumme Zurückgezogen, da in Drs. 817 
aufgenommen

842 Antrag der Fraktion CDU
 

Alle StB erhalten, Einsparmöglichkeiten im 
Betrieb prüfen

Mehrheitliche Ablehnung

24.05.2012 8.12

845 Antrag der Fraktion FDP Prüfung von Effektivität und eGovernment-
Einsatz bzw. Ausweitung

Mehrheitliche Ablehnung

8.3 46 Bericht Zusammenlegung der StB Kücknitz + 
Travemünde im Rahmen der Haushalts-
konsolidierungsmaßnahmen

Kenntnisnahme29.11.2012

12.1 181 Antrag der Fraktion 
DIE LINKE
 

Prüfung von Optionen für Möglichkeiten zur 
Versorgung der Stadtteile mit StB in 
alternativen Standorten 

Mehrheitliche Annahme

29.08.2013 8.9 622 Bericht Optionen für andere Möglichkeiten der 
Versorgung der Stadtteile mit StB in 
alternativen Standorten

Kenntnisnahme als Zwischenbericht
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